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Gesetz
über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik.

(Wahlgesetz)

Vom 31. Juli 1963

Die Volksvertretungen sind die wichtigsten Organe 
der Staatsmacht der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Sie leiten bewußt und planmäßig den umfassen
den Aufbau des Sozialismus. Sie verwirklichen ihre 
Aufgaben durch die breiteste Einbeziehung aller Schich
ten der Bevölkerung in die staatliche Tätigkeit und 
durch die Förderung der schöpferischen Initiative der 
Werktätigen bei der Ausarbeitung und Durchführung 
der Volkswirtschaftspläne.

Die Wahlen zu den Volksvertretungen sind Höhe
punkte im gesellschaftlichen Leben unserer Republik. 
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen dient 
der Stärkung unseres Staates und der Festigung der 
politisch-moralischen Einheit der Bevölkerung.

Für die Wahlen zu den Volksvertretungen beschließt 
die Volkskammer folgendes Gesetz:

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1
Wahlgrundsätze

(1) In der Deutschen Demokratischen Republik wählt 
die Bevölkerung ihre Machtorgane, die Volkskammer 
und die örtlichen Volksvertretungen, in allgemeinen, 
gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlen auf die 
Dauer von 4 Jahren.

(2) Durch die Wahl entsendet die Bevölkerung ihre 
besten Vertreter, die sich durch hervorragende Taten,

ihre Initiative und ihre Verbundenheit mit dem werk
tätigen Volk auszeichnen, als Abgeordnete in die Volks
vertretungen.

(3) Die demokratische Durchführung der Wahlen wird 
durch den Staatsrat der Deutschen Demokratischen 
Republik gewährleistet.

§ 2

(1) Wahlberechtigt für die Wahlen zur Volkskammer 
sind alle Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.

(2) Wahlberechtigt für die Wahlen zu den Bezirks
und Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen 
sind alle Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik und ihrer Hauptstadt Berlin, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in 
dem betreffenden Bezirk, dem Kreis, der Stadt, dem 
Stadtbezirk oder der Gemeinde haben.

§ 3

In die Volkskammer und in die örtlichen Volksver
tretungen sind alle wahlberechtigten Bürger der Deut
schen Demokratischen Republik und ihrer Hauptstadt 
Berlin, die am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet 
haben, wählbar.


